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	 Öffnungszeiten

Bürgermeisteramt	 Telefon 922-0
		  Telefax 922-521
		  E-Mail: stadt@donzdorf.de
Montag - Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr 
		  14.00 - 16.00 Uhr
Freitag		  8.30 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro		  Tel. 922-501/502/503/504/505
		  Fax 922-524
Mo., Di., Mi.		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 -16.00 Uhr 
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr
		  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag		  7.00 - 12.00 Uhr

i-Punkt		  Tel. 922-511
Mo., Di., Mi.		   8.00 – 12.30 Uhr
		  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag		   7.00 – 12.00 Uhr

Verwaltungsstelle Reichenbach u. R.	 Tel. 922-708
Ortsvorsteher		  Tel. 922-941
73072 Donzdorf, Ringstraße 8	 Fax 922-531
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Dienstag	 17.00 - 18.00 Uhr

Verwaltungsstelle Winzingen/Bürgerhaus	 Tel. 922-709
Ortsvorsteher		  Tel. 922-951
Gmünder Str. 19	 Fax 922-532
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Montag	 17.30 - 18.30 Uhr 
	 oder Termine nach Vereinbarung

Poststelle Winzingen/Bürgerhaus
	 Montag bis Freitag	 15.00 - 17.00 Uhr

Stadtarchiv	 	 Tel. 07162-922341
		  Fax: 07162-922-525
	 Kontaktzeiten:	
	 Dienstag	 14.00 - 17.00 Uhr 
	 14tägig; Termine nach Vereinbarung
		  E-Mail: archiv@donzdorf.de

Stadtbücherei		 Tel. 922-706
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr 
		  15.00 - 18.00 Uhr 
	 Mittwoch	 15.00 - 19.00 Uhr 
	 Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr

Musikschule Donzdorf	 Tel. 922-512 oder -520
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr

Volkshochschule	 Tel. 922-307 oder -317
	 Montag bis Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag u. Mittwoch	 14.00 - 16.00 Uhr

Postagentur	 Montag bis Samstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Freitag	 14.30 - 17.00 Uhr

Stauferwerk	 	 Tel. 07161/98602-22
		  www.stauferwerk.de

E-Mail: info@stauferwerk.de
In Donzdorf: 
Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
	 Sprechzeiten: 
	 Freitag 	 09.00 - 11.00 Uhr
In Eislingen: 
Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen (dienstags geschlossen)
	 Montag, Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13.30 - 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 17:00 Uhr
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr
	 Unsere telefonischen Kontaktzeiten
	 Montag bis Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 16:00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr 
		  13:30 - 17.00 Uhr 
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr

Freibad geschlossen

Kleinschwimmhalle
Öffnungszeiten:
	 Dienstag  		  19.00 - 21.00 Uhr
			   nur für Erwachsene 
   	 Mittwoch 		  16.00 - 20.00 Uhr
   	 Freitag     		  14.00 - 18.00 Uhr 
	 Samstag  	 14.00 - 19.00 Uhr

Wertstoffhof des Landkreises Göppingen in der Stadt 
Donzdorf beim Bauhof in der Öschstraße

	 Dienstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Donnerstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Samstag	 9.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten auf dem Grüngutplatz Süßen 
April - Oktober	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Samstag 	 09.00 - 18.00 Uhr
November	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 09.00 - 17.00 Uhr
Dez. -14. Feb.	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr
15.02. - 31.03.	 Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr

Sozialstation St. Martinus, Auskunfts- u. Beratungsstelle
		  Telefon 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung
möglich.

	 Notruf - Bereitschaftsdienste

	 Rettungsdienst
	 - Notfallrettung	 112

	 - Krankentransport	 ohne Vorwahl 19222

	 Feuerwehr Notruf	 112

	 Polizei Notruf	 110

	 Polizeiposten Donzdorf	 910310

		  Fax 910315

	 Polizeirevier Eislingen	 07161/8510

	 Staatl. Forstrevier Donzdorf	 07331/304225
	 Revierförster Schwarz	 0160/5319952
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426
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	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426

	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 katholisch	 08001110222

	 Beratungsstelle der Lebenshilfe,
	 Kreisvereinigung Göppingen 07161/9404445
	 Sprechzeiten: Mo.-Do. von 8.30 - 9.30 Uhr

	� Pflegestützpunkt des Landkreises Göppingen 
�Kostenlose und neutrale Auskunft und Bera-
tung zum Thema Pflege. 
Landratsamt Göppingen,E-Mail: pflegestuetz-
punkt@lkgp.de, www.psp-gp.de  
Telefon	 07161/202-4022, -4023 oder -4024

Stördienste

Wasser	 Stadtwerke Donzdorf	 922-707

Strom	 Stauferwerk GmbH + Co. KG	 0800 / 5053062

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
EVF-Störungshotline (24/7): 	 0800-6101-767 (kostenlos)
(stets aktuell zu finden unter http://evf.de/kontakt/)

	 Bereitschaftsdienst Apotheke

nur in dringenden Fällen:
Dienstbeginn: 8.30 Uhr für 24 Stunden

Do., 08.01.:	 Alfalfa-Apotheke, Hauptstraße 57/1,  
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 9883401

Fr., 09.01.:	 Neue Rigi-Apotheke, Göppinger Str. 4, 
Holzheim, Telefon (07161) 9883884

Sa., 10.01.:	 Markt-Apotheke, Wagnerstr. 1/Ecke Haupt-
straße, Donzdorf, Telefon (07162) 21011

So., 11.01.:	 Schloss-Apotheke, Schlossplatz 6,  
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 98414-0

Mo., 12.01.:	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
gasse 1, Donzdorf, Tel. (07162) 912340

Di., 13.01.:	 Sonnen-Apotheke, Stuttgarter Straße 1, 
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 815073

Mi., 14.01:	 Obere Apotheke in der Altstadt, Haupt-
straße 19, 73312 Geislingen an der Steige, 
Telefon (07331) 41971

Sonntags	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
10.00 - 12.00 Uhr	 gasse 1, Donzdorf, Tel. 0 71 62 / 91 23 40

Im Internet finden Sie unter lakbw.notdienst-portal.de eben-
falls die notdienstbereiten Apotheken

Bereitschaftdienst der Ärzte

nur in dringenden Fällen)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs-

empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Allgemeine Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, 
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:  Sa, So und Feiertage       10 - 18 Uhr. 
Kinder Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, 
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:  Sa, So und Feiertage       8 - 20 Uhr

Die Vertretung übernehmen alle anwesenden Donzdorfer 
Hausärzte sowie die Praxis Bomporis,

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Göppingen 
an Wochenenden und Feiertagen wird durch die kassenärztli-
che Vereinigung Stuttgart zentral über Anrufbeantworter unter 
der Telefonnummer 0761/120 120 00 bekanntgegeben.

	 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel.: 01805-843736  Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
automatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 Euro/min aus dem Festnetz, 0,42 Euro/min aus dem 
Mobilfunknetz 
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr 
unter obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Klein-
tierkliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rückspra-
che zur Notdienstpraxis. 

•	 Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Not-
dienst hat

Fundtiere auf der Gemarkung der Gemeinde

Tierherberge Donzdorf – für Hunde
Tel.: 07162 – 943 288
Katzenschutz Donzdorf – für Katzen Tel. 07162 – 2 11 20
Die beiden Tierheime in Donzdorf sind jeweils von 8.00 bis 
18.00 Uhr direkt zu erreichen und zwischen 18.00 und 8.00 Uhr 
ist die Tierrettung anzurufen Tel. 0177 35 90 902 oder die Polizei 
zu verständigen. 
Verletzte oder verunfallte Tiere gehören nicht in ein Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt, bzw. in eine Tierklinik.

Veranstaltungskalender 
Kulturring, Stadtverwaltung

Freitag, 09.01.2026
Stadthalle 
19.30 Uhr Eröffnungsabend Fasnet
Einlass: 18.30 Uhr
V.: Kulturring Donzdorf e.V.

Samstag,10.01.2026
Stadthalle
19.00 Uhr Eröffnungsabend Fasnet
Einlass: 18.00 Uhr
V.: Kulturring Donzdorf e.V.
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Samstag, 10.01.2026
Christbaumsammelaktion
Kath. Kirchengemeinde Donzdorf

Samstag, 11.01.2026 und Sonntag, 12.01.2026
Lautertalhalle
1.FC Donzdorf Hallenturnier Juniorinnen

Samstag, 10.01.2026
Narrenbaumstellen
Europaplatz vor dem Schloss ab 17.30 Uhr
Veranstalter: Freier Narrenring Donzdorf

Samstag, 10.01.2026
TG-Turnhalle Donzdorf 
ab 19.19 Uhr Narrenparty
Musik: DJ Nico, Gugga-Auftritte
Veranstalter: Freier Narrenring Donzdorf

Sonntag, 11.01.2026
Pfarrkirche St. Martinus Donzdorf
9.00 Uhr Narrenmesse
Veranstalter: Zünfte und Kath. Kirchengemeinde Donzdorf

Sonntag, 11.01.2026
Donzdorf Poststraße 
36. Donzdorfer Narrensprung mit 33. Narrensprung der Alb-
Donau-Region 
Veranstalter: Freier Narrenring Donzdorf

Reichenbach u.R.
Freitag, 09.01.2026
Schützenhaus Reichenbach
20.00 Uhr Preisbinokel
Schützenverein Reichenbach u.R. 1898 e.V.

Berichte aus den Gremien

Aus den Beratungen  
des Gemeinderats -  
Sitzung am 15.12.2025

In der Sitzung wurden nachfolgende Themen behandelt und 
folgende Beschlüsse gefasst. 

Außenanlagen und Platzgestaltung „Stadthaus am Wöhr-
platz“
- Vorstellung und Freigabe der Bauausführungsplanung
- Bau- und Ausschreibungsbeschluss
Die Ausführungsplanung, Ausschreibung und örtliche Bau-
leitung wurde bereits an das Ingenieurbüro VTG Straub 
vergeben. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde der 
Planungsstand präsentiert. Kern dieser Planungen war und ist 
nach wie vor die Aufwertung der Freibereiche um das neue 
Gebäude im größeren Zusammenhang der Innenstadtgestal-
tung und im engeren Sinne die Prägung von Zugängen und 
Aufenthaltsbereichen um und am Gebäude. Die Arbeiten sol-
len voraussichtlich Anfang des Jahres ausgeschrieben werden. 
Die in der Sitzung vom Ingenieurbüro VTG Straub vorgestellte 
Bauausführungsplanung wurde gebilligt und freigegeben. 
Darüber hinaus wurde die Verwaltung ermächtigt, auf Basis 
der in der Sitzung auf den Weg gebrachten Planung die finale 
Bauausführungsplanung fertigen zu lassen und diese öffentlich 
zur Ausschreibung zu bringen.

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 
2026 mit dem städtischen Haushalt, den Wirtschaftsplä-
nen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseiti-
gung sowie den Haushaltsanträgen
Der Gemeinderat stimmte der Haushaltssatzung 2026 mit 
dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der 
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Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung zu. 
Alle Anträge der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN wurden 
von der Fraktion zurückgenommen.
Zuvor gaben die Fraktionen ihre Stellungnahmen zum Haus-
halt ab. 
In dieser Ausgabe des Amtsblattes drucken wir alle Stellung-
nahmen der Fraktionen der CDU, Freien Wähler, Bündnis 90/ 
Die Grünen und SPD ab. 

Haushaltsrede 2026 CDU 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stölzle, meine Damen und 
Herren der Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie 
unseren Pressevertreter Herr Buyer. 

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf das noch laufende 
Jahr 2025 werfen. Einige einschneidende Projekte konnten wir 
bereits erfolgreich abschließen oder weit voranbringen. 
Was haben wir in diesem Jahr alles auf den Weg gebracht - 
oder sogar fertiggestellt? 

Der neue Kunstrasenplatz wurde eingeweiht und begeistert 
bereits viele Spielerinnen und Spieler. Wir sind überzeugt, 
dass dies eine gelungene Investition war. 

Bleiben wir bei Kindern und Jugendlichen: Die Container aus 
Reichenbach wurden an die Messelbergschule umgesetzt und 
dort zu einem neuen Jugendhaus - dem „Checkpoint“ - umge-
baut. Dieses hat vor Kurzem eröffnet. Wir hoffen, dass es von 
unseren Kindern und Jugendlichen gut angenommen wird und 
eine echte Bereicherung darstellt.

Auch die Erweiterung des Naturkindergartens war notwendig, 
um weiterhin ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Betreu-
ungsangebot bieten zu können. Der Naturkindergarten wird 
hervorragend angenommen, und die Kinder fühlen sich dort 
sehr wohl. 

Weiterhin befinden wir uns mitten im Ausbau der barrierefrei-
en Bushaltestellen. Einige Haltestellen sind bereits fertigge-
stellt und wurden mit modernen Wartehäuschen ausgestattet, 
die sich gut in das Stadtbild einfügen und das Ein- und Aus-
steigen in die Busse erleichtern. 

Eine lang erwartete Veränderung wurde umgesetzt: Unsere 
frühere Ortsdurchfahrt wurde zur städtischen Straße, während 
die Umgehungsstraße nun zur B 466 gehört. 

Auch bei der Innenstadtentwicklung sehen wir deutlich 
Fortschritte. Das Gebäude in der Poststraße steht kurz vor 
der Fertigstellung und fügt sich optisch sehr gut ein. An der 
Hauptstraße wächst das neue Gebäude ebenfalls sichtbar in 
die Höhe, auch wenn die Baumaßnahmen noch andauern. 

Zudem konnten bereits zahlreiche öffentliche Gebäude mit 
PV-Anlagen ausgestattet werden, um erneuerbare Energien 
besser zu nutzen. Ergänzend dazu entsteht der Solarpark des 
Stauferwerks auf der Kuchalb. 

Blick auf das Jahr 2026 
Die finanziellen Spielräume sind - wie in fast allen Kommunen - 
enger geworden. Gleichzeitig wachsen die Aufgaben und Anfor-
derungen schneller als die verfügbaren Mittel. Gemeinsam mit 
der Verwaltung haben wir uns intensiv zusammengesetzt und 
den Rotstift ansetzen müssen. Das war keine leichte Aufgabe, 
denn nahezu jedes Projekt wirkt wichtig und dringlich. 
Welche Vorhaben können wir streichen? Wo können wir rea-
listisch einsparen? Dies sind schwierige Fragen, die uns alle 
beschäftigen. 

Die Verwaltung hat die Haushaltsstellen sorgfältig geprüft und 
Prioritäten gesetzt. Zugleich wissen wir, dass das Gelingen 
vieler städtischer Leistungen - wie Freibad oder Musikschule 
- auch davon abhängen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger 

diesen Weg mittragen. Donzdorf bietet eine überdurchschnitt-
lich gute Infrastruktur, die entsprechend Unterhalt erfordert. 
Dies gilt genauso für unsere beiden Teilorte und die Weiler. 

Eine besonders intensive Diskussion gab es um die Postfiliale. 
Letztendlich mussten wir uns dazu entschließen, uns davon zu 
trennen. Dadurch können rund 180.000 Euro pro Jahr einge-
spart werden. Der Betrieb der Postfiliale ist keine kommunale 
Pflichtaufgabe, sondern Aufgabe der Deutschen Post. Sie ist 
verpflichtet, in Donzdorf eine Poststelle zu betreiben. Unsere 
städtische wie auch die Winzinger Filiale werden daher zum 
31.03.2026 geschlossen. In welcher Form die Post anschlie-
ßend eine eigene Filiale einrichtet, ist derzeit noch offen. 

Die Sanierung und Weiterentwicklung unserer Innenstadt be-
halten wir eng im Blick. Neben der Instandhaltung bestehen-
der Gebäude planen wir die Umgestaltung des Wöhrplatzes 
und der Poststraße. Für uns ist klar: Wir wollen begonnene 
Projekte konsequent fertigstellen, bevor neue Maßnahmen 
gestartet werden.

Dies gilt auch für unsere Pflichtaufgaben - etwa die Erweite-
rung des Feuerwehrmagazins oder die Sanierung der Stein-
garten Grundschule. Die Grundsatzbeschlüsse hierzu wurden 
bereits gefasst und werden 2026 umgesetzt. 

Der Bau des Wasserhochbehälters im Marren - damit die 
Wasserversorgung langfristig gesichert wird -, die Sanierung 
des Hallenbades und der Neubau des Bauhofes stellen große 
Herausforderungen dar. Dies sind erhebliche Summen, die 
sicherlich auch Auswirkungen auf Gebühren haben werden. 

Zur Innenstadtentwicklung gehört auch der Neubau des 
Edeka-Marktes und innerstädtische Wohnbebauung auf dem 
ehemaligen Edeka Geländes. Für all diese Projekte erhoffen 
wir uns Fördermittel des Landes, um die Umsetzungen auch 
finanziell zu ermöglichen. 

Die Bebauungspläne für das Gelände der ehemaligen Gärtne-
rei Böger und das Baugebiet Bühlacker in Reichenbach stehen. 
Wohnungsausschreibungen und Grundstücksverkäufe sind 
bereits im Gange. 

Auch auf dem erpo-Areal soll eine viergruppige Kita und Wohn-
bebauung entstehen. Es ist also deutlich zu erkennen, dass 
Donzdorf noch viel vorhat, umsetzen will und wird, damit un-
sere Stadt weiterhin attraktiv für Jung und Alt bleibt.

Bundesmittel als Unterstützung - aber kein Ersatz für 
Sparmaßnahmen
Durch das Infrastrukturprogramm des Bundes erhält Donzdorf 
eine Zuweisung von 7.113.122,31 Euro. Diese Finanzspritze ist 
in schwierigen Zeiten eine große Hilfe. Sie ersetzt jedoch nicht 
die dringend notwendigen Anstrengungen, Standards kritisch 
zu hinterfragen, Prioritäten zu setzen und Baukosten wieder 
auf ein Normalmaß zurückzuführen.
Alles in allem ist dies eine große Aufgabe für die Verwaltung 
und den Gemeinderat. Doch zusammen werden wir es schaf-
fen, alle Projekte umzusetzen, um Donzdorf weiter voranzu-
bringen.

Aus diesem Grund möchten wir der Verwaltung - insbesonde-
re Herrn Bürgermeister Stölzle, unserer Kämmerei Herrn Tho-
mas Klein und Herrn Nagel - unseren herzlichen Dank ausspre-
chen. Mit Zahlen jonglieren will gelernt sein, und die beiden 
beherrschen ihr Handwerk wahrlich. Ebenso danken wir allen 
weiteren Amtsleiterinnen und Amtsleitern für ihre zuverlässige 
und engagierte Arbeit. 

Zu guter Letzt bedanken wir uns für die gute konstruktive 
Zusammenarbeit im Gremium. 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein 
Fortschritt, Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.“ - Henry Ford 
Lassen Sie uns daher weiterhin gemeinsam daran arbeiten, 
Donzdorf stark in die Zukunft zu führen. Mit Mut, Verlässlich-
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keit und Vernunft werden wir die Herausforderungen meistern 
und die Chancen nutzen, die vor uns liegen. 
Ihre CDU-Fraktion Stellvertretend Nicole Feuerbach Fraktions-
vorsitzende

Freie Wähler 
Haushaltsrede / Stellungsname 
zum Haushaltsplan 2026

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr Stölzle,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, werter 
Herr Buyer,

ein kraftraubendes Haushaltsjahr geht zu Ende und weitere 
schwierige werden folgen. Vielen Dank Herr Klein, Ihnen und 
Ihrem Team für die Aufstellung des Haushalts 2026. Es ist 
eine Mammutaufgabe einen genehmigungsfähigen Haushalt 
aufzustellen in diesen wirtschaftlich harten Zeiten. 
Die Verwaltung hat schon früh überlegt, wie der Haushalt 
2026 aussehen könnte. Bereits bei unserer Klausursitzung 
im September hatten wir einen Vorschlag vorliegen mit dem 
Ziel noch deutlicher zu sparen. Jede Position wurde bewertet, 
gestrichen, manches auf früher oder später verschoben oder 
in kleinere Maßnahmen aufgeteilt.

Kurz vor der Einbringung des Haushalts im November kam 
noch eine erfreuliche Nachricht des Landes, das Länder und 
Kommunal -Infrastrukturfinanzierungskonzept (LuKIFG). Die-
ses beschert uns in dem Zeitraum von 01.01.2025 – 31.12.2036 
insgesamt ca. 7,1 Mio. €. 
Es deckt, auf den Zeitraum betrachtet, nicht die Kosten, je-
doch ist das Geld ohne bürokratischen Aufwand zu beantragen 
und unabhängig von anderen Landesfördermittel. So haben 
wir immerhin bei manchen Investitionen etwas Luft.
Die vorgesehenen 1,5 Mio. € Kreditaufnahme im Finanzhaus-
halt verbleiben aber vorerst.

Des Weiteren berichtete uns Herr Klein, dass gegen den 
Trend, unsere Gewerbesteuereinnahmen wohl nicht hoch, 
jedoch stabil waren.
Außerdem liegt die Liquiditätsrate in der Höhe der Tilgungshö-
he von ca. 400 000 €.

Die Stadtverwaltung und wir sind aber trotz allem nicht taten-
los. Langsam und Schritt für Schritt versuchen wir die nötigen 
Aufgaben zu lösen.

Die Wohnraumschaffung ist überall ein Thema.
Das Stadtgebäude an der Hauptstraße nimmt Form an. Das 
Gebäude an der ehemaligen Post ist fast bezugsfertig. Im 
„Bögergelände“ gibt es gezielte Pläne, die hoffentlich bald vor 
einer Umsetzung stehen.
Auch im „Erpogelände“ beginnen die genaueren Planungen. 
In beiden Standorten soll es Wohnraum zu einem erschwingli-
chen Preis geben.

Endlich beginnt der Neubau der Fahrzeughalle der Feuerwehr 
für ca. 1,2 Mio. €. Der Bauantrag ist gestellt. Das wird der er-
ste Bauabschnitt des Umbaus für die Feuerwehr sein. Weitere 
Umbaumaßnahmen folgen.

Genauso gehen die Planungen für einen neuen Bauhof weiter.

Die nächste größere Investition ist die Renovierung der Stein-
gartengrundschule, auch dies wird in mehrere Abschnitte auf-
geteilt. Mit der dazugehörigen Containeranlage sind für 2026 
ca. 1 Mio. € geplant.
Auch soll 2026 die neue Schulküche für die Messelbergschule 
kommen.

Den Kindergarten Marie-Luise haben wir dieses Jahr von der 
kath. Kirchengemeinde mit allen Beschäftigten übernommen. 

Dieser Kindergarten ist in die Jahre gekommen und hat einen 
erheblichen Renovierungsbedarf. Wir müssen also anhand des 
städtisches Kindergartenbedarfsplans ein Konzept erarbeiten, 
schauen wie sich der Bedarf entwickelt und dann die not-
wendigen baulichen Maßnahmen je nach Haushaltssituation 
umsetzten. 
Der Jugendcontainer an der Messelbergschule wurde vor ein 
paar Tagen eingeweiht und mit einer Sozialarbeiterin ein Ange-
bot für die offene Jugendarbeit eingeführt. Wir bekennen uns 
zu der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit, obwohl 
der Landkreis hier Kürzungen vornehmen möchte. Da der 
Landkreis dabei sowieso nur einen geringen Anteil mitfinan-
ziert, ist uns ein stabiler Hebesatz und eine stabile Kreisumla-
ge wichtiger und wir entscheiden selbst, wie die Jugendarbeit 
gestaltet wird. Zudem ist es berechenbarer und günstiger.

In diesem Zusammenhang möchte ich allen ehrenamtlich 
Tätigen in der Jugendarbeit danken. Allen Vereinen und Orga-
nisation, welche 
schon jahrelang die ehrenamtliche Jugendarbeit hervorragend 
betreiben. Ihr Einsatz ist so wichtig und unbezahlbar. 

Weitere kleinere, unaufschiebbare Investitionen sind im Haus-
haltsplan definiert. Z. B. Fahrzeugbeschaffung für Feuerwehr 
und Bauhof.

Für das Sanierungsgebiet Hauptstraße wurden ebenfalls 900 
000 € eingestellt. (Heute ein Tagesordnungspunkt) Dafür gibt 
es Fördermittel. Jedoch haben wir die Poststraße bewusst 
nochmals hintenangestellt.

In dem Zusammenhang „Sanierungsgebiet“ wird es im näch-
sten Jahr ein neues Stadtentwicklungskonzept geben. Dieses 
Konzept enthält einen städtischen Entwicklungsplan und 
schließt alle Bereiche mit ein. Wohnen, Verkehr, Gastronomie, 
Einzelhandel und Gewerbe. 
Wir wollen eine große Bürgerbeteiligung, da es um den Bür-
ger geht, wie er lebt, wie er sich bewegt, wo und wie er ein-
kauft und auch wo er arbeitet. Wir möchten und brauchen ein 
neues Gewerbegebiet, es soll innovativ und vor allem vielfältig 
sein, sich gut ins Stadtbild einfügen und so zu mehr Steuer-
einnahmen führen.
Das Wichtigste aber, es soll umsetzbar sein und von der Be-
völkerung akzeptiert werden. Deshalb bitte ich um eine gute 
Bürgerbeteiligung im kommenden Jahr.

Zu den Eigenbetrieben gibt es folgendes zu erwähnen. Für 
den Bau des Hochbehälters „Marren“ wurde mit den konkre-
ten Planungen begonnen. Nächstes Jahr soll der Bau starten 
auch mit der Erneuerung einiger Wasserleitungen. Damit wird 
die Infrastruktur der lebensnotwendigen Wasserversorgung 
aktualisiert. Bis 2029 sind dafür 5 Mio. € geplant. Eine gute 
Wasserversorgung ist für die Daseinsfürsorge unverzichtbar.

Unser Sorgenkind, das Hallenbad, ist sehr marode. Schon 
länger versucht die Verwaltung Zuschüsse zu regenerieren, 
seither ohne Erfolg. Jedoch gibt es Hoffnung und mit der Pla-
nung zur Renovierung des Bades könnte begonnen werden. 
Das Hallenbad ist für unsere Schulen als Sportstätte dringend 
erforderlich.

Im Zuge der Sparmaßnahmen geben wir den Betrieb der Post-
stellen auf.
Die Post ist verpflichtet eine Poststelle zu betreiben. Aller-
dings ist sie der Finanzierung dieser, in den letzten Jahren 
nicht vollständig nachgekommen und wir bleiben jährlich auf 
einem Verlust von ca.      180 000 € sitzen. 

In diesen, wirtschaftlich, schweren Zeiten, müssen wir uns bei 
jeder Aufgabe und Ausgabe die Frage stellen: Ist es eine kom-
munale Aufgabe? Wir können keine Kosten übernehmen, nur 
weil es schön wäre oder eine lieb gewordene Gewohnheit ist.

Um das Sparen weiterhin als roten Faden durchgängig durch 
den Haushalt zu ziehen, stellen wir keine Anträge.
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1.	 Brauchen wir keine Anträge stellen, wenn zuvor viel gestri-
chen, alles auf dem Prüfstand war und Prioritäten gesetzt 
wurden.

2.	 Sparen heißt auch Verwaltungspersonal nicht unnötig zu 
beschäftigen. Anträge, welche sehr zeitintensiv zu bearbei-
ten sind, kosten Geld und binden Ressourcen.

Die Personalkosten nehmen den größten Haushaltsposten 
ein, Tarifabschlüsse und immer mehr Betreuungspersonal für 
die verpflichtende Grundschule und Kindergärten tragen dazu 
bei.
Auch in der Verwaltung gibt es durch verpflichtende Aufgaben 
einen erhöhten Personalbedarf. Obwohl dieser zwischendurch 
von manchen diskutiert und in Frage gestellt wird. 
Vielleicht, sollte einmal das „digitale Rathaus“ funktionieren, 
können wir Personal sparen?! Bis dahin vertraue ich auf unser 
motiviertes, fleißiges und strukturiert arbeitendes Rathau-
steam.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen städtischen Mitar-
beitern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. 

In der Hoffnung, dass sich schwierige Zeiten auch wieder 
ändern, mit Tatkraft und Mut vieles möglich ist, wünschen wir 
allen geruhsame Feiertage, einen guten Jahreswechsel, Ge-
sundheit und Zuversicht für das neue Jahr.

Danke fürs Zuhören.
Lore Nagel

Rede und Anträge zum  
Haushaltsplan 2026 der Grünen

„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stölzle,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung,  
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen!

Dieses Zitat wird dem Philosophen Sokrates zugeschrieben, 
der von 469 bis 399 vor Christus in Athen lebte – das wissen 
wir. Ansonsten ist das mit dem Wissen so eine Sache – ei-
gentlich laufen wir ihm immer hinterher.
Schätzungen von Historikern gehen davon aus, dass sich das 
Wissen der Menschheit bis 1900 im Durchschnitt etwa alle 
einhundert Jahre verdoppelte. Heute brauchen wir dafür nur 
noch etwa ein Jahr. Die rasanten Entwicklungen im Bereich 
der künstlichen Intelligenz könnten laut mancher Prognosen 
dazu führen, dass sich dieser Zeitraum sogar noch auf Wochen 
oder Tage verkleinern wird. Schöne neue Welt. Dabei gibt es 
sicher große Unterschiede bei den verschiedenen Wissensbe-
reichen.

Aber haben wir nicht jetzt schon immer öfter das Gefühl, 
dass uns die Entwicklungen überrennen. Wenn wir die neu-
en Erkenntnisse jedoch als Chancen begreifen und darauf 
unsere Kreativität fokussieren, können wir nur gewinnen. 
Leider versuchen wir aber verstärkt, uns an das Altbewährte 
zu klammern. Das ist menschlich durchaus nachvollziehbar. 
Problematisch wird es aber dann, wenn mehr und mehr die 
eigene Meinung und nicht das Wissen zur Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlage wird.

Ein alarmierendes Beispiel für dieses Problem ist unser Um-
gang mit der Veränderung der klimatischen Lebensbedingun-
gen. Seit mehr als 50 Jahren wissen wir in der Theorie sehr 
genau, was eine Erhöhung der Kohlenstoffdioxid - Konzen-
tration in der Atmosphäre für Auswirkungen mit sich bringt. 
Dennoch waren und sind auch heute noch viele Menschen 
der Meinung, das wird schon irgendwie gutgehen. Wir sehen 
immer deutlicher, dass das Wissen alleine uns nicht davor be-

wahrt, nach kurzfristigen und egoistischen Motiven zu handeln 
und zu entscheiden. 
Nach 50 Jahren Verdrängen nun zu argumentieren, dass man 
so schnell nicht alles umstellen kann ist falsch und verhäng-
nisvoll. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und die für 
einen lebenswerten Wohlstand dringend benötigte Transfor-
mation auf allen Ebenen hin zu nachhaltigen erstrebenswerten 
Lebensbedingungen wird auch in und an Donzdorf nicht spur-
los vorbeigehen.
Immer häufiger ist zu hören, wie wenig Lösungspotential den 
von uns gewählten PolitikerInnen hinsichtlich der Herausfor-
derungen unserer Zeit zugetraut wird. Ein einfaches aktuelles 
Beispiel gibt in Teilen recht, denn Aussagen wie „die negativen 
klimatischen Auswirkungen im Mobilitätsbereich würden sich 
unter anderem durch die Entwicklung von hocheffizienten 
Verbrennungsmotoren verhindern lassen“, negieren in großem 
Ausmaß gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Ge-
setze der Physik und Thermodynamik gelten aber trotzdem 
und können nicht nach Belieben ein - und wieder ausgeschal-
tet werden.

Die Entwicklung von Donzdorf und die Haushaltssituation 
unterliegt im Gegensatz dazu keinerlei Gesetzen. Allerdings 
bricht sie auch nicht einfach so über uns herein. Wie wir ja 
schon mehrfach gehört haben, ist die Situation in der Tat eine 
schwierige.
Die Frage ist, wie ist es dazu gekommen, wie gehen wir aktu-
ell damit um und welche Perspektiven gibt es?

Von Herrn Bürgermeister Stölzle und Herrn Kämmerer Klein 
haben wir viel über die aktuelle Lage und über die dafür ver-
antwortlichen Gründe erfahren. Sicher sind teilweise äußere 
Faktoren und übergeordnete Umstände mit dafür verantwort-
lich.
Der von der neuen Regierungskoalition angekündigte Auf-
schwung durch den versprochenen Politikwechsel hat sich in 
keiner Weise eingestellt und lässt weiterhin auf unbestimmte 
Zeit auf sich warten. Bei anderen Aussagen der neu gewähl-
ten Regierung wie „Mit einer solchen Politik gewinnt man 
keine Wahlen“ stellt sich die Frage, ob verstanden wurde, 
dass eine Regierung die richtige Politik für ALLE - für Kinder, 
für Jugendliche, für Frauen und Männer, für Starke und Schwa-
che zu verantworten hat, auch wenn sie mit Einschnitten 
und vielleicht auch mit Belastungen verbunden ist. Wenn die 
entscheidenden verantwortlichen Personen dazu nicht bereit 
sind und nur den eigenen Erfolg bei den nächsten Wahlen als 
Handlungsgrundlage verstehen, muss einem das große Sor-
gen bereiten.

Zurück zur Haushaltslage: Die nun angekündigten Zahlungen 
für Kreis und Gemeinden aus dem Sondervermögen des 
Bundes sind ein kleiner Lichtblick. Für Donzdorf werden es für 
die nächsten 10 Jahre gut 7 Millionen Euro sein, die die Stadt 
zweckgebunden für Investitionen verwenden kann. Dabei darf 
man sich nichts vormachen. Auch dieses Geld bedeutet nichts 
anderes als Schulden, nur werden sie nicht im Donzdorfer 
Haushalt auftauchen, sondern auf höherer Ebene verbucht
Dennoch sind wir für Donzdorf davon überzeugt, dass uns 
auch die jetzige herausfordernde Situation Wege bietet. Die 
Fehler werden nämlich oft in den guten Zeiten gemacht. Da 
entstehen zum Teil Gedanken und Planungen, die gerne mal 
aus dem Ruder laufen. Der begonnene Bau der Zukunftsstadt 
„NEOM The Line“ in Saudi-Arabien ist dafür ein Beispiel auf 
internationaler Ebene. In Europa könnte es die geplante Brücke 
von Italien über die Straße von Messina nach Sizilien werden 
und in Deutschland ist Stuttgart 21 ein mahnendes Beispiel.
Donzdorf selber ist knapp an einer solchen Entwicklung vorbei-
gegangen. Vor gut 5 Jahren war man kurz davor, für weit über 
10 Millionen eine neues Feuerwehrmagazin plus Bauhof zu 
bauen. Das ist aus heutiger Sicht nicht einmal im Ansatz nach-
vollziehbar, vor allem bei Betrachtung der folgenden Zahlen: 
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Der aktuelle Donzdorfer Kernhaushalt hat ein Volumen von 
34,5 Millionen Euro. Davon sind alleine 11,7 Millionen Per-
sonalkosten. Die Verschuldung steigt zum Ende des Jahres 
auf 10,6 Millionen Euro. Dabei müssen wir achtgeben, dass 
wir uns nicht schleichend an solche Zahlen, wie die enormen 
Schulden, gewöhnen, dass es für uns quasi zur Normalität 
wird. 
In anderen Bereichen in unserer Gesellschaft erleben wir 
gerade solche Veränderungen: Der Umgang miteinander, das 
Sagbare, der Egoismus, die Angriffe auf die Demokratie unter-
graben mehr und mehr unser Wertesystem. Auch haben wir 
uns sehr schnell damit abgefunden, dass die neue Regierung 
im Gegensatz zu den vor der Wahl gemachten Versprechun-
gen, Rekordschulden wie noch nie gemacht hat. Sicher lässt 
sich hinterher alles gut begründen, die Folgen sind in Gänze 
aber noch gar nicht absehbar.

Noch ein paar weitere Zahlen zu Donzdorf: In den kommen-
den Jahren bis 2029 sind für Sanierungen 11,3 Millionen Euro 
eingeplant. Da sind die oben genannten 7,1 Millionen Euro 
Zuschuss natürlich sehr willkommen. Wenn man allerdings 
bedenkt, dass eine notwendige, allerdings noch gar nicht ein-
geplante Sanierung des Hallenbades alleine 4 bis 5 Millionen 
kosten würde, erkennt man die Relation. Man muss sich tat-
sächlich fragen, ob man sich eine solche Sanierung leisten will 
oder kann, vor allem wenn man diese Kosten und den jährli-
chen Abmangel auf die Anzahl der BesucherInnen umrechnet. 
Können wir dann wirklich noch sagen, dass das zur Verfügung 
stehende Geld bestmöglich im Interesse aller DonzdorferIn-
nen eingesetzt wird.

Nur eine von sicherlich vielen schwierigen Fragen, die auf uns 
zukommen werden und die nie „ganz“ richtig beantwortet 
werden können. Bei solch sensiblen Entscheidungen wün-
schen wir uns aufrichtige Gespräche und Anregungen von 
und mit unseren Mitbewohnern. Vielleicht geht aber auch hier 
zu gegebener Zeit ein Türchen auf, in Form eines passenden 
geförderten Infrastrukturprogramms in einer verbesserten 
Wirtschaftslage.

Mit unseren Anträgen wollten wir verschiedene Bereiche be-
trachten, Aufmerksamkeit wecken, Entwicklungen anstoßen 
und Planungen voranbringen. Beim Warentauschtag und dem 
öffentlichen Bücherschrank geht es um kleine Bausteine zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt auf kommunaler Ebene. Die 
Antwort der Verwaltung, räumliche Möglichkeiten zu prüfen 
und einen Anstoß für eine Organisation in ehrenamtlicher 
Form oder auf Vereinseben zu geben wäre ein Anfang. Dabei 
hätte der Bücherschrank eine vollkommen andere Funktion 
wie die Stadtbücherei. Und der Warentauschtag soll bewusst 
eine Alternative zu Apps, Ebay und Tauschbörsen sein.
Das Fahrverbot für Mähroboter in der Nacht ist eine ganz 
konkrete Maßnahme zur Sensibilisierung unseres Umgangs 
mit Tier und Natur im Allgemeinen. Eine Möglichkeit wäre es, 
Empfehlungen des Landratsamtes bzw. der Naturschutzbe-
hörden einzuholen und zu veröffentlichen. Auch sollte sicher-
gestellt sein, dass auf jeden Fall die städtischen Geräte bei 
Nacht ausgeschaltet bleiben.
Der Antrag zum Schulwegeplan ist ein Beitrag zur Verkehrssi-
cherheit und speziell zum Schutz unserer Kinder. Verkehr und 
Mobilität müssen ständig neu betrachtet werden und zukünf-
tig menschen- und nicht automobilgerecht gestaltet werden. 
Wurde bei den aktuellen Plänen auch geprüft, ob es außer der 
Darstellung der Gefahrenstellen auch Möglichkeiten zur Ver-
besserung bzw. Beseitigung dieser gibt.
Der Antrag zum Label „StadtGrün naturnah“ betont die Not-
wendigkeit von hochwertigen Naturflächen im Stadtgebiet 
und ermöglicht Fördergelder für entsprechende Maßnahmen. 
Gerade weil wir mit Herrn Krause einen engagierten Experten 
haben, der in diesem Bereich schon sehr viel bewegt hat, 
halten wir es für sinnvoll, eine Teilnahme an diesem Programm 

zu prüfen. Auch beim Antrag zur Registrierung auf der DIVID 
Plattform gibt es die Möglichkeit Fördergelder zu beantragen. 
Dieser Antrag steht im Zusammenhang mit der Problematik 
der Einwegkunststoffprodukten und der damit verbunden 
Müllproblematik.
Komplexer und weiter reichend sind unsere Anträge Stadt-
entwicklungskonzept, Team Innovation und Inventur. Es geht 
dabei um eine Art „Bestandsaufnahme“ für Donzdorf. 
Wie ist die momentane Situation in Hinblick auf Finanzen, 
Wohnen, Gewerbe und Versorgung. Was sind Donzdorfs Stär-
ken und Schwächen, wie sehen die geplanten oder möglichen 
Entwicklungen aus. Diese Informationen dienen schon jetzt 
als Grundlage für das entstehende Stadtentwicklungskonzept 
und befinden sich auch schon in diversen Sitzungsunterlagen, 
Haushaltsplänen usw. Eine einfachere und übersichtliche Zu-
sammenstellung dazu wäre aus unserer Sicht vor allem auch 
eine wertvolle und hilfreiche Handreichung für die anstehende 
Veränderung an der Verwaltungsspitze - sowohl für Bewerbe-
rInnen als auch für die Donzdorfer BürgerInnen bei der anste-
henden Wahlentscheidung.
Bei unserem Antrag zum Stadtentwicklungskonzepts geht 
es nicht um weitere Inhalte, sondern um die gemeinsame 
Erarbeitung und die personelle Unterstützung und Entlastung 
durch die Mitarbeit des Gemeinderates. Der Grund für den 
Antrag zum Team „Innovation“ ist keine Kritik an der Verwal-
tung und ihrer Arbeit. Wir möchten einen Vorschlag für ein 
mögliches neues Format machen, etwas Neues wagen mit 
interessierten und motivierten Personen, um auf vielleicht bis-
her nicht betrachtete Ideen für die Entwicklung von Donzdorf 
zu kommen. Jede Überlegung sollte genutzt werden und jede 
Idee kann wertvoll sein. Wir möchten Teil eines solchen Teams 
sein und suchen begeisterte MitstreiterInnen.

Wir glauben, dass Donzdorf auch weiterhin Chancen und 
Möglichkeiten hat und dass auch die Bürgerinnen und Bürger 
in Donzdorf zu Veränderungen und nachhaltigen Entwicklun-
gen bereit sind. So einiges muss auf den Prüfstand und viel-
leicht werden wir uns nicht mehr alles leisten können. Dazu 
gehört aber eine ehrliche Analyse, das Eingestehen von ver-
gangenen Fehlern und die Bereitschaft, Fakten und Realitäten 
anzuerkennen. Ein neugieriger und positiver Blick nach vorne 
gehört genauso dazu. Was wir nicht glauben, sondern tat-
sächlich wissen ist, dass unsere Fraktion sich mit allen Mög-
lichkeiten einbringen wird, um eine bestmögliche Zukunft für 
Donzdorf mitzugestalten. Gerade in Zeiten, in denen so vieles 
ins Wanken gerät, betonen wir die Bedeutung der Arbeit und 
Mitarbeit auf kommunaler Ebene und laden alle interessierten 
und engagierten Donzdorfer Bürgerinnen und Bürger zum 
Austausch und zur Mitarbeit ein.

Mit unseren Anträgen wollten wir auf verschiedene Bereiche, 
auch auf die „scheinbar Unwichtigeren“ einen Focus legen 
und sie hier im Gremium sachlich und ergebnisoffen zur Dis-
kussion stellen.
Nach reiflicher Überlegung und viel Gesprächsbedarf in den 
letzten Tagen haben wir uns aber schweren Herzens dazu 
entschlossen, unsere Anträge komplett zurückzunehmen und 
zu einem späteren geeigneteren Zeitpunkt zu stellen – aufge-
schoben ist nicht aufgehoben!  Es geht um die Zukunft von 
Donzdorf, und wir halten die Anträge für zu wertvoll, um sie 
heute nach der Bewertung seitens der Stadtverwaltung, die 
wenig Raum für eine gemeinsame Weiterentwicklung ließe, 
zur Diskussion und Abstimmung zu stellen.

Um auf das Anfangszitat von Sokrates zurückzukommen: Wir 
wissen, dass wir nicht alles wissen. Wir sind keine PolitikerIn-
nen und haben auch kein Interesse an dem dort üblichen Um-
gangston. Wir sind ehrenamtlich tätig und unser Interesse liegt 
immer darin, die Entwicklungen zum Wohle der Donzdorfer 
Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten und mitzugestalten. Da-
für werben wir und erhoffen uns weitreichende Unterstützung.
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Wir danken der Stadtverwaltung, den stadteigenen Betrieben 
und den KollegInnen des Gemeinderats für die geleistete Ar-
beit. 

15.12.2025 Sarah Czasny, Simone Flohr, Hans Geiger, Peter 
Kuhn

Sozialdemokratische Partei 
Deutschland

Ortsverein Donzdorf, die Gemeinderäte der SPD
HAUSHALTSREDE für 2026
gehalten am 15. Dezember 2025 von StR Thomas Funk
Ein herzliches Hallo zusammen.
Und wieder neigt sich ein kommunalpolitisch spannendes Jahr 
dem Ende zu.
Kernige Haushaltsverhandlungen, Kostensteigerungen, vie-
le Gutachten (notwendige und unnötige) und Bürgerdialog, 
Trump erhielt den FIFA-Mafia-Preis von König Infantino.
Glasfaserausbau hat begonnen. Wobei ich nicht weiß: Buddeln 
sie noch oder Surfen Sie schon?
Leider gab es in der Kämmerei keinen Softwarefehler, so dass 
weder 1.440 Geister-Beamte zu viel bezahlt oder 1.440 Rech-
nungen zu wenig geschrieben wurden.
Um es mit dem Jugendwort des Jahres zu sagen: „Das Crazy“
Dennoch haben wir eine Lösung gefunden, die eine größt-
mögliche Schnittstelle abbildet.
Die Anträge der Grünen befürworte ich grundsätzlich. Finde es 
aber gut, dass sie zurückgezogen bzw. zurückgestellt wurden, 
damit die Punkte noch ausführlich diskutiert werden können.

Ausblick auf 2026.
- �Trump wird Fußballweltmeister und Infantino ernennt ihn 
zum Quarterback des Turnieres

- �Die SWR-Fernsehsitzung wird wieder ein Highlight der Fern-
sehfasnet.

- �Die Erde erwärmt sich immer mehr und das zwischen-
menschliche Klima kühlt immer mehr ab. Erste Forscher 
arbeiten bereits an einem Kompensationsprojekt, um zumin-
dest das Gewissen zu beruhigen.

- �Die Postfiliale in Donzdorf wird geschlossen, was ich sehr 
bedaure, aber es kann nicht sein, dass die Stadt für die deut-
sche Post zur Erfüllung derer Pflichten, einen 6-stelligen Be-
trag draufzahlt. Persönlich habe ich Vorteile, da die Aktien und 
die Dividende der Post steigen.

- �Explodierende Gewerbesteuerinnahmen durch McDonald’s 
und Teilnehmerrekord an der nächsten Stadtputzete.

- �Es kommt ein neuer Schultes oder auch Schultesse. Möge 
er/sie an der Prunksitzung redegewandt sein und das Jahr 
über Stoff für die Fasnetszeitung liefern.

Leider hat die Stadt Donzdorf wiederum kein großzügiges 
Erbe erhalten und muss weiterhin sparen. Aber Sparen heißt 
nicht wichtige Aufgaben und Investitionen vernachlässigen. 
Jede Investition der Kommunen erhält auch Arbeitsplätze.
Apropos Sparen. Ich spare an weiteren Worten und Sauerstoff 
und ende mit einem Zitat frei nach J.F. Kennedy:
Überlege nicht, was Deine Stadt für Dich tun kann,
sondern was Du für Deine Stadt tun kannst.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Feuerwehrmagazin Donzdorf - Neubau 3-teilige Fahrzeug-
halle
- �Beauftragung weiterer Architekten- und Fachplanerlei-

stungen
- Bau- und Ausschreibungsbeschluss
Im Dezember 2024 wurde bereits entschieden, dass in einem 
ersten Bauabschnitt in Form eines Zubaus einer 3-teiligen 
Fahrzeughalle als gesondertes Gebäude im Bereich Fohlenhof 
die dringend benötigten Fahrzeugunterbringungsmöglichkei-
ten geschaffen werden sollen. Eine Anpassung der Außenanla-

gen und des Fohlenhofs wird hierbei aber nötig. Die gebilligte 
Entwurfsplanung wurde mittlerweile zu einem genehmigungs-
fähigen Baugesuch weiterentwickelt und befindet sich aktuell 
in der Prüfung und Anhörung. Ebenso konnte der Förderantrag 
bereits eingereicht werden. Die Genehmigung vorausgesetzt, 
wird eine Weiterführung der Planung und Vorbereitung der 
Ausschreibung zügig angestrebt, um dann bestenfalls sofort 
nach dem Winter mit dem Bau beginnen zu können. Hierfür ist 
die stufenweise Weiterbeauftragung des Architekten und der 
Fachplaner notwendig. Das Architekturbüro Gaus Architekten, 
Göppingen, wurde zum Honorar von 93.800,74 € (brutto) mit 
den Leistungsphasen 5 bis 8 der Architektenleistungen für 
die weitere Ausarbeitung und Umsetzung des ersten Bauab-
schnitts „Neubau einer Fahrzeughalle“ beauftragt. Das Ingeni-
eurbüro Furche Geiger Mayer Tragwerksplaner GmbH, Wend-
lingen, wurde zum Honorar von 18.703,14 € (brutto) mit den 
Leistungsphasen 5 und 6 der Ingenieurleistungen im Fachge-
biet Tragwerksplanung für die weitere Ausarbeitung des ersten 
Bauabschnitts „Neubau einer Fahrzeughalle“ beauftragt. Das 
Ingenieurbüro BAM-Engineering, Donzdorf, wurde zum Ho-
norar von 22.785,36 € (brutto) mit den Leistungsphasen 5 bis 
8 der Ingenieurleistungen im Fachgebiet Gebäudetechnik für 
weitere Ausarbeitung des ersten Bauabschnitts „Neubau einer 
Fahrzeughalle“ beauftragt. Darüber hinaus wurde die Verwal-
tung ermächtigt auf Basis des eingereichten Baugesuchs eine 
Ausführungsplanung fertigen zu lassen und diese gewerkwei-
se zur Ausschreibung zu bringen.

Weiterentwicklung der bisherigen Schulbibliothek zu ei-
nem Selbstlernzentrum und einer Leselandschaft
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass die bis-
herige Schulbibliothek zu einem modernen Selbstlernzentrum 
mit integrierter Leselandschaft weiterentwickelt wird. Ziel ist 
es, einen hellen, freundlichen und ruhigen Lern- und Rück-
zugsort für die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen 
zu schaffen. Das Selbstlernzentrum soll ein Ort der Lese-
förderung, der stillen Arbeit und der Recherche sein, einen 
Raum für Lesungen, Diskussionen und Gruppenarbeit bieten, 
Arbeitsplätze für Mittel- und Oberstufe bereitstellen, insbeson-
dere zur Vorbereitung auf Klausuren, GFS und Referate, klar 
differenzierte Bereiche für Arbeits-/ Recherchephasen sowie 
für den Lesebereich vorhalten und ein verbindliches Ruhege-
bot in allen Bereichen etablieren. Die Bibliothek soll entspre-
chend möbliert und ausgestattet werden. 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung 
von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
Aufgrund von notwendigen Anpassungen, insbesondere im 
Bereich der Nutzungsbestimmungen und Ordnungswidrigkei-
ten, hat der Gemeinderat die vorgelegte Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften beschlossen. 

Entgegennahme und Annahme von Spenden und ähnli-
chen Zuwendungen
Der Gemeinderat hat Spenden und Zuwendungen in Höhe von 
13.338,84 € genehmigt.

Bekanntgabe einer Eilentscheidung durch den Bürgermei-
ster
- Erwerb eines WC-Wagens
Der Gemeinderat hat die Eilentscheidung des Bürgermeisters 
zum Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrags für einen 
WC-Wagen gem. § 43 Abs. 4 GemO zur Kenntnis genommen.

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentli-
chen Sitzung
In der Gemeinderatssitzung am 17.11.25 hat der Gemeinderat 
beschlossen, das Gebäude Am Scherbenmarkt 2 zu erwer-
ben und einer Stundung von Wasser- und Abwassergebühren 
eines örtlichen Vereins zuzustimmen. Darüber hinaus wurde 
die Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin genehmigt. 
In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 
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01.12.2025 hat der Gemeinderat die Vertretung der Digitalisie-
rungsbeauftragten beschlossen. 
Weitere Informationen können im Ratsinformationssystem 
abgerufen werden:
https://donzdorf.ris-portal.de/sitzungen
Bitte beachten Sie die weitere Berichterstattung in der Tages-
presse.

Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche Nachrichten

Geburten
in Göppingen
am 03.12.:	 Cesur Taş, Sohn der Illayda Taş, geb. Çetinkaya 

und des
	 Özkan Taş, Mörikestraße 22

Sterbefälle
in Donzdorf
am 25.12.:	 Wilhelm Friedrich Kern, Theodor-Heuss-Str. 15, 

91 Jahre
am 28.12.:	 Hans Axel Schier, Scharfenbergstraße 24,  

60 Jahre

Glückwünsche für Bürger  
der Stadt Donzdorf

Wir gratulieren herzlich
am 12.01.:	 Herr Ali Kir, Schloß 5
	 zum 70. Geburtstag

am 12.01.:	 Herr Karl-Ulrich Köpf, Graf-Rechberg-Str. 17
	 zum 70. Geburtstag

am 13.01.:	 Frau Eleonore Paula Hummel,  
Seitzenbachstr. 5

	 zum 75. Geburtstag

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Narrenbaumstellen am Samstag, 
10.01.2026,  
und Narrensprung am Sonntag, 
11.01.2026

Verkehrsbehinderungen in Donzdorf
Das traditionelle Narrenbaumstellen beginnt am Samstag, 
10. Januar 2026, um 17:30 Uhr, eingeleitet durch Böller-
schüsse der Schützengesellschaft Donzdorf. 
Für die Durchführung der Veranstaltung wird die Schlossstra-
ße zwischen der B466 (Hauptstraße) und der Messelberg-
steige von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr voll gesperrt.
Der Narrensprung findet am Sonntag, 11. Januar 2026, statt 
und startet um 13:30 Uhr im westlichen Schlosshof. 
Der Umzug verläuft über die Poststraße bis zur Herrengar-
tenstraße; die Auflösung erfolgt auf dem Hartplatz hinter 
der TG-Turnhalle. 
Der gesamte Umzugsweg ist von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
gesperrt.
Die Stadt Donzdorf bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner 
sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis für die notwendigen Verkehrsmaßnahmen.
Ihre Stadtverwaltung

Schon gehört…

	            Rückblick Weihnachtsaktion 2025
	            �Kindern aus bedürftigen Familien eine kleine 

Weihnachtsfreude zu bereiten war bereits 
zum fünften Mal das Ziel unserer Weihnachts-
aktion.

	            19 Kindern wurden dank unserer Aktion be-
schenkt. Anfang Dezember schmückten die Wunschzettel den 
Weihnachtsbaum im Foyer und fanden innerhalb kürzester Zeit 
engagierte Donzdorfer Bürgerinnen und Bürger, die sich der 
Wünsche annahmen.
Dann stapelten sich in der Woche vor Weihnachten die lie-
bevoll verpackten Geschenke im i-Punkt, die nach und nach 
von den betreffenden Familien rechtzeitig zum Fest abgeholt 
wurden. 
Wir möchten uns bei allen Donzdorferinnen und Donzdorfern 
bedanken, die an unserer Weihnachtsaktion teilgenommen ha-
ben und für leuchtende Kinderaugen gesorgt haben. Ihre Un-
terstützung ist ein wertvoller Beitrag für unsere Gemeinschaft.

Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie uns eine Mail an
schongehoert@donzdorf.de

Das Baurechtsamt informiert: 
Feuersicherheit bei Veranstaltun-
gen

Veranstaltungen sollen den Besuchern unbeschwertes Ver-
gnügen bringen – gerade in der Fasnetszeit. Wer denkt dann 
schon an Gefahren. Feuer gefährdet aber oftmals Leib und 
Leben. Geeigneter Brandschutz kann Leben retten. Das Bau-
rechtsamt möchte mit diesem Artikel Betreiber und Veranstal-
ter über vorbeugende Brandschutzmaßnahmen informieren. 
Für Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern gilt die 
Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) vom 28.04.2004 
(zuletzt geändert am 21.12.2021), die nachfolgend in Auszügen 
sinngemäß zitiert ist:
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	Mindestens zwei unabhängige Rettungswege (Ausgän-
ge) müssen im Veranstaltungsraum vorhanden sein. Die 
Ausgänge müssen sich jederzeit von innen in voller Breite 
leicht öffnen lassen.

	Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- und Szenen-
bildern und müssen aus mindestens schwerentflammba-
rem Material bestehen. Bei Bühnen oder Szenenflächen 
mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen Ausstat-
tungen aus normalentflammbarem Material. 

	Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von 
Bühnen- und Szenenbildern und müssen aus mindestens 
normalentflammbarem Material bestehen.

	Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerent-
flammbarem Material bestehen. Ausschmückungen in 
notwendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen 
müssen aus nichtbrennbarem Material bestehen. 

	Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden oder 
Decken angebracht werden. Frei im Raum hängende Aus-
schmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von 
mindestens 2,50 m zum Fußboden haben. Ausschmückun-
gen aus natürlichem Pflanzenschmuck dürfen sich nur so 
lange, wie sie frisch sind, in den Räumen befinden.

	Die Rettungswege (Flure und Notausgänge) sowie die Ret-
tungswegkennzeichen, die Notbeleuchtung und die Feuer-
löscheinrichtungen und Feuermelder dürfen nicht durch die 
Ausschmückungen verstellt oder verhängt werden.

	Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Schein-
werfern oder Heizstrahlern, so weit entfernt sein, dass das 
Material durch diese nicht entzündet werden kann.

	In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen 
ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssig-
keiten und Gasen, pyrotechnischen Sätzen, Gegenständen 
und Anzündmitteln und anderen explosionsgefährlichen 
Stoffen verboten. Das Verwendungsverbot gilt nicht, 
soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren 
Flüssigkeiten und Gasen sowie pyrotechnischen Sätzen, 
Gegenständen und Anzündmitteln in der Art der Veranstal-
tung begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der für den 
Brandschutzzuständigen Dienststelle abgestimmt hat. 

	Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als 
Tischdekoration sowie die Verwendung von offenem Feuer 
(Teelichter) in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur 
Zubereitung von Speisen ist zulässig, solange die Anwen-
dung vorschriftsmäßig und unter Einsatz von feuerfesten 
Unterlagen erfolgt.

	Überfüllte Räume sind bei Fasnetsveranstaltungen beson-
ders gefährlich. Die für die Räume zugelassene Höchstper-
sonenzahl darf nicht überschritten werden. Beim Aufstellen 
der Tische und Stühle ist auf eine sichere Fluchtwegfüh-
rung sowie auf ausreichende Rettungswegbreiten zu ach-
ten (mind. 1,2 m). 

	Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan ge-
nehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und 
die genehmigte Anordnung der Besucherplatze darf nicht 
geändert werden.

Für die Einhaltung der o. a. Vorschriften sind der Betreiber 
und der Veranstalter verantwortlich.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Baurechtsamt 
der Stadt Donzdorf, zu erreichen unter: Tel.: (0 71 62) 922 – 
108 bzw. per E-Mail an: anita.finckh-jung@donzdorf.de
Der Volltext der Versammlungsstättenverordnung ist unter 
https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/bauen-wohnen/bau-
recht/erlasse-und-vorschriften 

bzw. https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-
VSt%C3%A4ttVBWrahmen 
abrufbar.

Donzdorf, den 07.01.2026
Bürgermeisteramt
gez. Martin Stölzle, Bürgermeister

Satzung über Änderung der  
Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlings-
unterkünften

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabenge-
setzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Stadt Donzdorf am 23.10.2023 folgende Satzung, zuletzt 
geändert am 15.12.2025, beschlossen: 

§ 4 der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften wird geändert und ergänzt und hat 
somit folgenden neuen Wortlaut:

§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht
(1) �Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von 

den eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken 
benutzt werden.

(2) �Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zu-
gewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör 
pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre bestim-
mungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand-
zuhalten und nach Beendigung des Benutzungsverhältnis-
ses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei Beginn 
übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Über-
nahmeprotokoll aufzunehmen und vom Eingewiesenen zu 
unterschreiben.

(3) �Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem 
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmung der Stadt vorgenommen werden. Der Benutzer 
ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt unverzüglich von 
Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume in der zuge-
wiesenen Unterkunft zu unterrichten.

(4) �Es ist verboten: 
	 1. �In der Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen 

Dritten aufzunehmen. 
	 2. �Ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine 

Aufschrift oder einen Gegenstand in gemeinschaftlichen 
Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem Grund-
stück der Unterkunft anzubringen oder aufzustellen. 

	 3. �In der Unterkunft Wände, Decken, Fenster oder Einrich-
tungsgegenstände zweckfremd zu benutzen, z.B. zu 
beschriften, zu bekleben, zu bemalen oder anzubohren. 

	 4. Ein Tier in der Unterkunft zu halten. 
	 5. �Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder son-

stige Veränderungen in der Unterkunft vorzunehmen. 

(5) �Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 3 und 4 können 
erteilt werden, wenn der Anstaltszweck nicht gefährdet 
wird. Die Erteilung einer Ausnahme kann befristet und mit 
Nebenbestimmungen versehen erteilt werden. Hierbei 
sind insbesondere die Zweckbestimmung der Unterkunft, 
die Interessen der Haus- und Unterkunftsgemeinschaft 
sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung zu beachten. 

(6) Die Erteilung der Ausnahme kann widerrufen werden, ins-
besondere, wenn Nebenbestimmungen nicht eingehalten, 
Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unter-
kunft bzw. das Grundstück beeinträchtigt werden.
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(7) Bei von dem/der Benutzer*in ohne Zustimmung vorgenom-
menen baulichen oder sonstigen Veränderungen sowie 
zweckfremder Nutzung der Unterkunft, kann die Stadt 
diese auf Kosten des/der Benutzer*in beseitigen und den 
früheren Zustand wiederherstellen lassen. 

(8) Bei Verlust eines der übergebenen Schlüssel kann die Stadt 
die Kosten für den Ersatz von der Benutzerin/vom Benut-
zer einfordern.

(9) Die Stadt kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen, um den Anstaltszweck zu erreichen.

(10) Die Beauftragten der Stadt sind berechtigt, die Unterkünf-
te in angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger 
Ankündigung werktags in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 
Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem 
Benutzer auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr 
im Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit 
betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt einen 
Wohnungsschlüssel zurückbehalten.

(11) Die Benutzer sind verpflichtet, sich laufend um ander-
weitige Unterkünfte zu bemühen. Die Bemühungen sind 
auf Verlangen der Stadt durch Vorlage geeigneter Belege 
schriftlich nachzuweisen. 

§§ 16 und 17 in IV. Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestim-
men der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften werden geändert und ergänzt und 
haben somit folgenden neuen Wortlaut:

IV. Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmungen
§ 16 Ordnungswidrigkeiten
Nach § 142 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) in 
Verbindung mit § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten kann mit Geldbußen bis zu einer Höhe von 1.000 € bei 
vorsätzlichem Handeln und 500 € bei fahrlässigem Handeln 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen folgende 
Vorschriften dieser Satzung verstößt:

1.	 Entgegen § 4 Abs. 1 eine Unterkunft benutzt oder die 
überlassenen Räume zu anderen als zu Wohnzwecken 
benutzt;

2.	 Entgegen § 4 Abs. 2 die zugewiesenen Räume samt dem 
überlassenen Zubehör nicht pfleglich behandelt oder in-
stand hält;

3.	 Entgegen § 4 Abs. 3 seiner Unterrichtungspflicht nicht 
nachkommt;

4.	 Entgegen § 4 Abs. 4 Nr. 1 Dritte in die Unterkunft auf-
nimmt;

5.	 Entgegen § 4 Abs. 4 Nr. 2 Schilder anbringt oder Gegen-
stände aufstellt;

6.	 Entgegen § 4 Abs. 4 Nr. 3 in der Unterkunft Wände, Dec-
ken, Fenster oder Einrichtungsgegenstände zweckfremd 
benutzt, diese z.B. beschriftet, beklebt, bemalt oder an-
bohrt.

7.	 Entgegen § 4 Abs. 4 Nr. 4 ein Tier in der Unterkunft hält;
8.	 Entgegen § 4 Abs. 4 Nr. 5 Um-, An- und Einbauten sowie 

Installationen oder Veränderungen in der Unterkunft vor-
nimmt;

9.	 Entgegen § 4 Abs. 11 den Beauftragten der Stadt den Zu-
tritt verwehrt;

10.	Entgegen § 8 Abs. 1 die Schlüssel nicht ordnungsgemäß 
übergibt.

§ 17 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Ausgefertigt:
Donzdorf, den 16.12.2025

gez. Martin Stölzle
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 
4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Donzdorf 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit, die Genehmigung oder 
der Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

Hinweis an alle Gewerbetreibenden
Das Bürgerbüro weist aus gegebenem Anlass darauf hin, 
dass gewerbliche Betriebe nach § 14 Gewerbeordnung 
ihr Gewerbe im Bürgerbüro im Gewerbeamt, Zimmer 1 

zeitnah an-, um-, und abzumelden haben.

Dasselbe gilt auch für die Verlegung, Beendigung oder für 
jegliche Änderungen des gewerblichen Betriebs. Sollte 
dies unterlassen werden, kann dies mit einem Bußgeld 

geahndet werden.

Ihr Bürgerbüro

Neues Gaststättenrecht:  
Anzeige statt Gestattungen bei 
Veranstaltungen 

Seit dem 1. Januar 2026 gilt das neue Landesgaststättenge-
setz. Für Veranstaltungen mit Bewirtung (z. B. Feste, Feiern 
oder Fasnetsveranstaltungen) gibt es eine wichtige Änderung: 
	  Statt einer bisherigen Genehmigung (Gestattung) ist künf-

tig nur noch eine Anzeige erforderlich. 
	 Das Formular „Anzeige vorübergehendes Gaststättenge-

werbe aus besonderem Anlass“ steht auf der Homepage 
unter www.donzdorf.de zur Verfügung. 

	 Die Anzeige muss mindestens 2 Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn bei der Gemeinde eingereicht werden. 

	 Die Gemeinde leitet die Anzeige an die zuständigen Stel-
len weiter. 

	 Eine separate Genehmigung wird nicht mehr ausgestellt. 

Bitte berücksichtigen Sie diese Neuerung bei der Planung Ihrer 
Veranstaltungen.
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Jagdgenossenschaft Donzdorf

Einladung zum traditionellen Rehessen
Das traditionelle Rehessen der Jagdgenossenschaft Donzdorf 
findet am Donnerstag, den 29. Januar 2026 um 19.30 Uhr im 
Hotel „Becher“ statt.
Hierzu sind alle Mitgliederinnen und Mitglieder der Jagdge-
nossenschaft sowie die Jagdpächter mit Partnerin bzw. Part-
ner herzlich eingeladen.

Musikschule Donzdorf
	
	 Geschäftsstelle: 

Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
EG, Zimmer 005 
Tel. 0 71 62 / 922-512 oder -520 
Fax 0 71 62 / 922-525 
E-Mail: musikschule@donzdorf.de 
Internet: www.musikschule-donzdorf.de 
Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Wenn Eltern ihrem Kind eine qualifizierte musikalische 
Ausbildung ermöglichen, ist dies ein wertvolles Geschenk 
für das ganze Leben!
Wir als Musikschule sind in diesem Fall der richtige Ansprech-
partner für Sie und ihr Kind! Wir vermitteln durch einen quali-
tativen, professionellen Unterricht lebenslange Freude an der 
Musik. Wir sind Mitglied im Verband deutscher Musikschulen 
(VdM). Die musikalische Förderung und Ausbildung der Kinder 
und Jugendlichen orientiert sich am Strukturplan und den Rah-
menlehrplänen des VdM.
Unsere Lehrkräfte sind qualifizierte Fachkräfte, die sich 
regelmäßig an Fortbildungen weiterbilden, um ihren Kindern 
einen qualitativ guten Unterricht zu bieten. Es geht uns darum, 
jedes Kind individuell, pädagogisch, didaktisch-methodisch 
richtig zu begleiten und optimal zu fördern. Notenschrift, 
Rhythmusschulung und Gehörbildung sind ein Teil des Bil-
dungsplanes beim Erlernen eines Instrumentes. Wir legen 
besonderen Wert auf die Vermittlung der richtigen Spieltechnik 
(Blastechnik, Finger-, Hand-, Körperhaltung etc.) der einzelnen 
Instrumente. Unser Ziel ist es Kinder und Jugendliche zu moti-
vieren, damit sie Freude und Spaß am Musizieren haben.

Gerne informieren wir Sie über:
- �In welchem Alter kann ein Kind anfangen, ein Musikinstru-

ment zu erlernen?
- Welches ist das richtige Instrument für mein Kind?
- Kann ich ein Instrument leihen?
- Was kostet der Musikunterricht?
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren Anruf. Sie können 
sich aber gerne auch über unsere Homepage „www.musik-
schule-donzdorf.de“ informieren. 

INSTRUMENTEN-KENNENLERN-ANGEBOTE
Haben Sie oder Ihr Kind Interesse, ein Instrument auszupro-
bieren und die Lehrkraft kennen zu lernen oder das Gelernte 
wiederaufzufrischen? Dann haben wir zwei Möglichkeit mel-
den Sie sich bei einem unserer Angebote an:

1.	 Den Unterrichtsablauf, das Instrument und den Musikleh-
rer unverbindlich und kostenlos kennen lernen (zuhören / 
zuschauen) während einer Unterrichtseinheit.

2.	 Einen Schnupperkurs bei einer Lehrkraft der Musikschule 
belegen. Dieser Kurs umfasst 1 oder 2 Unterrichtseinhei-
ten zu je 30 Minuten im Einzelunterricht, der individuell mit 
der Lehrkraft vereinbart wird. Das Entgelt für den Schnup-
perkurs beträgt 15,10 € bzw. 30,20 €. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen oder per 
E-Mail kontaktieren. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Landratsamt Göppingen -  
Landwirtschaftsamt 

Schulung Düngung BW 
Das Landwirtschaftsamt Göppingen veranstaltet am Dienstag, 
dem 20.01.2026, zwei identische, praxisorientierte Schulungen 
zur Anwendung von „Düngung BW“. Jeweils am Vormittag 
(Beginn: 10 Uhr) und am Nachmittag (Beginn: 13:30 Uhr) ha-
ben Interessierte die Möglichkeit, sich unter Hilfestellung von 
Mitarbeitenden des Landwirtschaftsamtes Göppingen mit der 
Arbeit in „Düngung BW“ vertraut zu machen. 
Beide Veranstaltungen finden im Raum Staufeneck (E 14, Bau-
teil A) im Landratsamt Göppingen statt. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Bitte bringen 
Sie zur Veranstaltung Ihre Betriebsdaten (Schlagverzeichnis, 
Grundbodenuntersuchungen, Düngeaufzeichnungen usw.), die 
zur Erstellung der Düngebedarfsermittlung und zur Dokumen-
tation der Düngemaßnahmen benötigt werden, selbst mit. 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl aufgrund der An-
zahl an Computerplätzen im Landratsamt begrenzt ist. Eine 
Anmeldung mit Angabe des gewünschten Termins sowie von 
Namen und Adresse ist zwingend erforderlich und wird vom 
Landwirtschaftsamt Göppingen bis zum 13.01.2026 unter land-
wirtschaftsamt@lkgp.de entgegengenommen.

Landratsamt Göppingen -  
Kreisjugendamt

Kinder und Jugendliche als Vormund begleiten
Ein Ehrenamt für Sie?
Informationsveranstaltung der Koordinationsstelle für eh-
renamtliche Vormundschaften des Landkreises Göppingen 
am 06.02.2026 um 17.00 Uhr im Landratsamt, Kleiner Saal.
Können Eltern die elterliche Sorge für ihr Kind nicht wahrneh-
men, bestellt das Familiengericht einen Vormund oder Pfleger, 
der die Verantwortung für das Kind übernimmt und Entschei-
dungen trifft. Wenn es keine Person aus dem Umfeld des 
Kindes gibt, die diese Aufgabe übernehmen kann, wählt das 
Familiengericht in der Regel das Kreisjugendamt als Amtsvor-
mund oder Ergänzungspfleger.
Allerdings soll für jedes Kind oder Jugendlichen der bestmög-
liche Vormund gefunden werden, der für das einzelne Kind vor 
allem zeitliche Ressourcen mitbringt.
Deshalb sucht das Kreisjugendamt Göppingen engagierte Per-
sonen, die als ehrenamtlicher Vormund die gesetzliche Vertre-
tung für Kinder oder Jugendliche übernehmen wollen.
Die Koordinationsstelle für ehrenamtliche Vormundschaften 
bereitet die ehrenamtlichen Vormünder auf ihre verantwor-
tungsvolle Aufgabe vor und steht ihnen bei der Ausübung der 
Tätigkeit beratend zur Seite.
Um mehr über die Aufgaben und die Bedeutung dieser ver-
antwortungsvollen Tätigkeit zu erfahren, lädt Sie die Koordi-
nationsstelle für ehrenamtliche Vormundschaften im Kreisju-
gendamt Göppingen zu einer Informationsveranstaltung am 
06.02.2026 um 17.00 Uhr ins Landratsamt Göppingen, Kleiner 
Saal, ein.

Sie führen bereits ehrenamtlich eine Vormundschaft oder 
Pflegschaft für ein minderjähriges Kind? 
Auch dann können Sie die beratende Unterstützung der Koor-
dinationsstelle in Anspruch nehmen und gerne an der Informa-
tionsveranstaltung teilnehmen.
Die Koordinationsstelle freut sich auf viele Interessierte und 
einen regen Austausch.
Um besser planen zu können, bittet die Koordinationsstel-
le um Anmeldung bis Freitag, 30.01.2026 telefonisch unter 
07161/202-4250 oder -4258 oder per E-Mail an ehrenamtliche-
vormundschaften@lkgp.de.
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Freiwillige Feuerwehr Donzdorf

Altersabteilung 
Die Altersabteilung trifft sich am Montag, den 12.01.2026 um 
19.30 Uhr im Magazin in Donzdorf.

Stadtteil Reichenbach

Rückblich auf die TOM- 
Weihnachtsfeier

Zur Weihnachtsfeier des TOM, dem ehrenamtlichen Bürger-
rufauto der Teilorte Reichenbach u.R. und Winzingen trafen 
sich die Fahrerrinnen und Fahrer sowie Mitarbeiterinnen des 
Rathauses die den Dienstplan erstellen zu einem rundum 
gelungen Abend.
In gemütlicher Atmosphäre wurde auf das vergangene Jahr 
zurückgeblickt – auf viel gefahrene Kilometer, die zahlreichen 
Begegnungen und so manche kleine Anekdote, die den TOM - 
Alltag so besonders macht.

Natürlich wurde nicht nur ernsthaft Bilanz gezogen. Es wurde 
viel gelacht, lebhaft erzählt und gemeinsam gesungen – im-
mer textsicher und mit großem Einsatz bis spät in die Nacht.
Die gute Stimmung zeigt einmal mehr, dass beim TOM nicht 
nur das Ehrenamt, sondern auch die Gemeinschaft und gute 
Laune großgeschrieben wird.

Für das leibliche Wohl sorgte der Schützenverein Reichenbach, 
dem eine herzliches Dankeschön für die hervorragende Bewir-
tung gilt. Gut gestärkt ließ es sich noch besser feiern.

Ein ganz besonderer Dank geht an alle ehrenamtlichen 
Fahrerinnen und Fahrer, die das ganze Jahr über zuverläs-
sig, geduldig und mit ganz viel Herzblut unterwegs sind - 
bei Wind und Wetter - stets hilfsbereit und mit einem offe-
nen Ohr für die Fahrgäste. Ohne euer Engagement würde 
der TOM nicht rollen!

Herzliche Grüße,
im Namen des Ortschaftsrates Reichenbach u.R. und Winzin-
gen, die Ortsvorsteher Dietmar Rieger und Markus Dannen-
mann

Stadtteil Winzingen

Glückwünsche für Bürger  
des Stadtteils Winzingen

Wir gratulieren herzlich
am 15.01.:	 Frau Jutta Johanna Obermöller,  

Heldenbergstr. 47
	 zum 80. Geburtstag

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am 14.01.2026
Herr Hans-Jürgen Kaschik und Frau Marion Maria Kaschik, 
geb. Rechtenbach, Frühlingstr. 5

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Rückblich auf die TOM- 
Weihnachtsfeier

Zur Weihnachtsfeier des TOM, dem ehrenamtlichen Bürger-
rufauto der Teilorte Reichenbach u.R. und Winzingen trafen 
sich die Fahrerrinnen und Fahrer sowie Mitarbeiterinnen des 
Rathauses die den Dienstplan erstellen zu einem rundum 
gelungen Abend.
In gemütlicher Atmosphäre wurde auf das vergangene Jahr 
zurückgeblickt – auf viel gefahrene Kilometer, die zahlreichen 
Begegnungen und so manche kleine Anekdote, die den TOM - 
Alltag so besonders macht.

Natürlich wurde nicht nur ernsthaft Bilanz gezogen. Es wurde 
viel gelacht, lebhaft erzählt und gemeinsam gesungen – im-
mer textsicher und mit großem Einsatz bis spät in die Nacht.
Die gute Stimmung zeigt einmal mehr, dass beim TOM nicht 
nur das Ehrenamt, sondern auch die Gemeinschaft und gute 
Laune großgeschrieben wird.

Für das leibliche Wohl sorgte der Schützenverein Reichenbach, 
dem eine herzliches Dankeschön für die hervorragende Bewir-
tung gilt. Gut gestärkt ließ es sich noch besser feiern.
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Ein ganz besonderer Dank geht an alle ehrenamtlichen Fah-
rerinnen und Fahrer, die das ganze Jahr über zuverlässig, 
geduldig und mit ganz viel Herzblut unterwegs sind - bei Wind 
und Wetter - stets hilfsbereit und mit einem offenen Ohr für 
die Fahrgäste. Ohne euer Engagement würde der TOM nicht 
rollen!

Herzliche Grüße,
im Namen des Ortschaftsrates Reichenbach u.R. und Winzin-
gen, die Ortsvorsteher Dietmar Rieger und Markus Dannen-
mann

Der Ortschaftsrat informiert –  
Baustelle L 1159 Ortseingang

Bereits vor längerem hat sich die Fahrbahn der L 1159 im Be-
reich der Einfahrt zu den Kleingartenanlagen am Ortseingang 
Winzingen, aus Richtung Wißgoldingen kommend, abgesenkt 
und die Geschwindigkeit musste auf 50 km/h reduziert wer-
den.
Zur Behebung dieses Schadens werden voraussichtlich 
in der Zeit vom 07.01.2026 bis einschließlich 15.01.2026, 
sofern es die Witterung zulässt, Bauarbeiten durchgeführt. 
Während der Maßnahmen ist in diesem Bereich eine halbsei-
tige Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Der Verkehr wird 
durch eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die ent-
stehenden Beeinträchtigungen.
Im Namen des Ortschaftsrates Winzingen
Markus Dannenmann, Ortsvorsteher

TV Winzingen e. V.

	 Geschäftsstelle: Tel./Fax 940661 
E-Mail: geschaeftsstelle@tvwinzingen.de 
Öffnungszeiten: Montag 18.30 - 20.00 Uhr 
und bei Bedarf

ACHTUNG!!!
Punksitzung Winzingen Kartenvorverkauf
Am 6. und 7. Februar ist es wieder soweit:
man hört’s Hui dä dä wieder weit und breit! 
Karten für die Prunksitzungen können vom 08.01.26 bis 
23.01.26 unter Kartenvorverkauf@tvwinzingen.de bestellt wer-
den.
Die Ausgabe der Karten findet am 01.02.26 von 14:00 bis 
16:00 Uhr in der Vereinsgaststätte statt.
Wir freuen uns auf zwei tolle Abende und auf euer Kommen. 
Hui dä dä !

HSG Winzingen - Wißgoldingen - 
Donzdorf

Geschäftsstelle HSG WiWiDo
Heldenbergstraße 19, 73072 Donzdorf - Winzingen
E-Mail: geschaeftsstelle@hsg-wiwido.dewww.hsg-wiwido.de
Telefon: (+49) 7162 / 940661
Öffnungszeiten: Mittwochs von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Für weitere Berichte und Bilder besuchen Sie bitte unsere 
Homepage: http://www.hsg-wiwido.de

VORSCHAU:
Samstag, 10.01.2026 – Schafhausäckerhalle, Plochingen
gE-Jugend-St.1
12:00     TV Plochingen – HSG Winzingen-Wißgoldingen-
Donzdorf
wE-Jugend-St.1
13:00     TV Plochingen - HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donz-
dorf
gD-Jugend-Bezirksliga
14:30     TV Plochingen - HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donz-
dorf 2

Samstag, 10.01.2026 – BOSIG-Hohensteinhalle, Gingen 
a.d. Fils


